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Das Sprachenproblem von Ottawa und von Quebec
aus gesehen

Wâhrend ein gesetzgebender Ausschu3 der Que-
becer Regierung Befragungen von Gruppen und
Einzelpersonen zu dem Gesetz 1 - "Charta der
franz5sischen Sprache in Quebec" - durchfU!hr-
te, legte der Federal Secretary of State, Mi-
nister John Roberts, arn 21. Juni dem Parlament
den Bericht der Bundesregierung aber die zwei
Amtssprachen - "Eine nationale tibereinkunft
aiber Kanadas Amtssprachen" - vor.

Sehulwesen nach Gesetz 1

Das arn 27. April von Kulturminister Camille
Laurin dem Quebecer Parlamen t vorgelegte Ge-
setz Nr. 1 fbirdert den Ge brauch der franz5si-
sehen Sprache in Quebec und beschrânkt den Ge-
brauch der engiischen Sprache in Sehulen, im
Geschâftsverkehr, vor Gericht und in der 5f-
fentlichen Verwaltung.
Aus anderen Provinzen neu Zugezogene oder

Einwanderer nach Quebec miissen ihre Kinder auf
franz5sische Sehulen schicken. Nur lene Kin-
der, die einen Elternteii haben, der auf einer
Quebecer Grundschule auf Engiisch unterrichtet
worden ist oder die einen Bruder oder eine
Schwester gegenwârtig auf einer englisehen
Sehule haben, k5nnen in einer 3ffentlichen
oder in einer privaten, aus Provinzmittein un-
terstützten Schule auf Englisch unterriclitet
werden.
Eltern, die anderswo auf Englisch unterrich-
tet worden sind und arn Tage des Inkrafttretens
des Gesetzes in Quebec leben, soilen aucli das
Recht haben, ihre Kinder auf englisehe Schulen
in der Provinz zu sehieken. Dieses Recht soll
ilinen biszum Jaliresende verbleiben.
Das Gesetz verlangt weiterhin, da2 nur soiche

Schüler Oberschulen-Abschlu3zeugnisse erhai-
ten, die eine miindliche und schriftliche Fran-
z3sischprüfung bestanden haben.

Der Standpunkt der Bundesregierung

Die foigenden Auszilge aus dem Bericht der
Bundesregierung "Eine nationale ibereinkunft"
handein von den Arntssprachen und den Provin-
zen.

... "Auf dem. vielieicht einschneidendsten
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Gebiet, dem Schulwesen, haben die Provinzen nach der kanadischen Verfassung das
aussehlief3liche Hoheitsrecht. Auf vielen anderen Gebieten, die einen sehr bedeu-
tenden Einfiu3 auf das Leben der Menschen und auf die Sprache haben, die sie
sprechen, wie z.B. vor Gericht, beim Sozial- und Gesundheitsdienst und im Kultur-
wesen, haben die Provinzen ebenso viel und of t mehr Autoritât und EinfluB3 ais
die Bundesregierung. Darliber hinaus steht den Provinzen die Entscheidung üiber-die
Sprache innerhalb der 6ffentlichen Verwaltung auf Provinz- und Gemeindeebene zu,
und - mit Ausnahme der Provinz Quebec - bei den Debatten der Provinzparlamente,
bei deren Protokollen und Ver8ffentlichungen. Selbst bei der Ausbildung von Kana-
diern, -die eines Tages dem 8ffentlichen Dienst des Bundes beitreten wollen, spie-
len die Provinzen eine fihrende Rolle.

"Viele, darunter der Bundesbeauftrage ffir die Amtsspraehen, haben empfohlen,
dag wir ais Nation auf die Sprachschulung der Kanadier im ailgemeinen und der Ju-
gend im besonderen erh5htes Gewicht legen soliten, anstatt umfangreiche Einrich-
tungen des Bundes zur Sprachschuiung der Beamten zu unterha1ten ....

"Wenn die Provinzregierungen die Vorsteilung eines in sprachlicher Zweiheit und
kuitureller Vielseitigkeit geeinten Kanadas teilen, werden sie nacli Ansicht der
Bundesregierung auch bereit sein, ais Bedingung fiir den Fortbestand Kanadas ais
ein Land anzuerkennen, dag~ Engiisch und Franz8sisch die Amtssprachen Kanadas sind
und gieichwertigen Status im Lande haben.

Grundrechte

"Es ist unmn5glich, die franz5sischsprachigen Kanadier davon zu iberzeugen, dae
ganz Kanada - vom Atiantik zum Pazifik, von den USA im Silden bis zum Polarmeer im
Norden - wirkiich ihre Heimat ist, wenn dieser Grundsatz der Gieichwertigkeit
nicht akzeptiert wird. Im Ralimen dieses Grundsatzes wîrd es von Provinz zu Pro-
vinz untersehiediehe Verhâltnisse geben, aber in jenen Provinzen, in denen die
Mehrheit Engiisch spricht, miissen die Grundrechte der franz5sischsprachigen Kana-
dier respektiert werden. Und ebenso miissen in der Provinz Quebec, wo die I4ehrheit
Franz5sisch spricht, die Grundreebte der engiischsprachigen Kanadier gewahrt wer-
den. Ohne diesen Grundsatz von Rechtsgieichheit im Geiste und in der Tat im gan-
zen Lande kann es kein dauerhaftes Zusammenieben unserer beiden Voiksgruppen ge-
ben. Es wird sich im Gegenteil die Tendenz des Auseinanderstrebens so verstârken,
dat3 sie ietztiich einen Niederschiag in der politisehen Realitât finden mu....

Unsicherheitsgefiihl

"Die Bundesregierung ist sich der Tatsache wohi bewui3t, daf3 auf3erhalb der Pro-
vinz Quebec nur in gewissen Teilen des Landes tatsâichlich die Freiheit besteht,
zwischen den Sprachen zu wâhlen. Diese de-facto-Situation hat zusammen mit ande-
ren Faktoren unter den franz3sischsprachigen Kanadiern ein erhebiiches Gefiihi der
Unsicherheit beziigiich der Zukunf t der franz5sischen Sprache in der Provinz Que-
bec wie in Kanada im ailgemeinen hervorgebracht.

"Aus Prinzip ist die Bundesregierung eine starke Befflrworterin einer Poiitik,
die engiischsprachigen Kanadiern iberaii dort in Kanada, wo es verniinftigerweise
durchfiihrbar ist, die Wahl gibt, ihre Kinder entweder zu einer englisehen oder
zu einer franz3sischen Schuie zu schicken. Mhnlich soliten auch franzôsischspra-
chige Kanadier dieseibe Wahl unter denseiben Bedingungen haben.
"Es ist inakzeptabel, daf3 Kanadier in Kanada entweder durch Mangel an geeigneten

Einrichtungen oder durch Gesetzeskraft um ihr Recht gebracht werden soliten, ihre
Kinder in die bffentliche oder private Sehule ihrer Wahl oder wenigstens auf aine
Schuie jener offizielien Sprachgruppe zu sehieken, der sie angehbren. Magnahmen
in Quebec mit dem Ziel, Eitern franz3sischer Abstammung zu zwingen, ihre Kinder

(SchiuB auf Seite 6)
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Geschichte des Fuf3balls in Saskatchewan

Die Fufballvereinigung von Saskatchewan (Saskatchewan Soccer Association) ver-
sucht, die Geschichte des Fuf3balls in der Provinz zusammenzustellen. Gesucht wer-
den alte Fotagrafien, Zeitungsauszùge, Tagungsbe.richte, Preise, mit einem Wort
ailes, woraus der Aufstieg des Spiels in der Provinz zu ersehen ist.

(Rechts) Eine Fui3ballmannschaft in North Battleford (Saskatchewan 1904); Alex
Decoteau (Dritter von links, hintere Reihe) wurde ein hervorragender Mittel- und
Langstreckenlàufer, bevor er im ersten Weltkrieg den Tod fand

Kôniglicher Besuch aus Belgien

Wie der Generalgouverneur kiirzlich bekanntgab, werden der Kônig von Belgien
und Kônigin Fabiola Kanada vom 19. - 23. September einen Staatsbesuch abstatten.
Es handeit sich urn einen Gegenbesuch auf den Staatsbesuch des Generalgouverneurs
Roland Michener in Belgien im Jabre 1971.
Wâhrend seines Aufenthalts in Ottawa wird das kônigliche Paar bei Generalgou-

verneur Léger und Frau Léger zu Gast sein.

Kanadi sche Au[3enhandel szi ffern

Nach einer Erhbhung um. 14,5 % im Mârz fielen die kanadisehen Exporte im April
über 5 % auf 3777 Millionen Dollar, saisonmâiBig nach der Zahlungsbilanz berich-
tigt. Im Gegensatz dazu vergrôf3erte sich die Zunahme der Importe der letzten zwei
Monate und stieg um 4 % auf 3628 Millionen Dollar. Der Handelsiiberschufi îm reinen
Warenverkehr fiel von dem ungewôhnlich hohen Stand von 502 Millionen Dollar im
Mhrz auf 149 Millionen Dollar im April, eine fflr diesen Zeitabschnitt normalere
H5he.

Bei einem Dreimonatsvergteich nahmen die Exporte von Februar bis April 1977 um
15 % auf 11 250 Millionen Dollar zu, die Importe um 9,5 % auf 10 485 Millionen
Dollar. Der Handelsüberschu2 im reinen Warenverkehr verbesserte sich eindrucks-
voîl auf 765 Millionen Dollar gegeniiber 221 Millionen Dollar in den Monaten No-
vember-Januar.
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Kanadische Filme wurden îi den Vereinigten Staaten preisgekrôint

Bei den Anierikanischen Filmfestspielen (knerican Film Festival), die arn 28. Mai
in New York endeten, gewann die Kanadische Bundesfilmstelle (National Film Board,
NFB) sieben Preise, und zwar fUinf blaue Bânder fiir den ersten Platz und zwei ro-
te Bâinder.

Unter den Preistrâgern waren mehrere besonders beliebte Streifen der NFB, dar-
unter die fiir einen Oskar vorgeschlagenen: "The Street" (Die Stra8e) und "Volca-
no" (Vulkan), ebenso der mit dem Robert-Flaherty-Preis ausgezeichnete Film "Los
Canadienses" (Die Kanadier).

Caroline Leaf, die Zeichenfilm-Kinstlerin, deren Filme sehon viel internationa-
len Beifaîl fanden und Preise gewannen, ging aus den Festspielen als zweifache
Gewinnerin hervor. "The Street" (Die StraB3e), ein Zehnminuten-Film nach der Kurz-
geschichte von Mordecai Richler, gewann innerhalb der Kategorie Sprachkunst
(Language Arts) das blaue Band, und "The Owl who married a Goose" (Die Eule,
die eine Gans heiratete), nach einer Eskimoerzâhlung, bekam das rote Band fûr
den zweiten Platz.

"Volcano", Regisseur Donald Brittain, mit John Kramer und Bob Duncan, errang
den ersten Platz fiir kiinstlerische Filme, und "Los Canadienses" (Regie: Albert
Kisch) gewann in der Sektion Internationale Geschichte und Kultur.

"Bargain Basement" (Tiefstpreise im UntergeschoB3), ein dramatischer Raîbstun-
denfilm von John Smith, erhielt das blaue Band in der Gruppe Filmdichtung, und
"Face of the Earth" (Das Antlitz der Erde), Regisseur Bill Mason, belegte den
ersten Platz unter den Lehrfilmen der Sektion Wissenschaft.

"The Working Class on Film" (Die Arbeiterklasse im Film), Susan Schoutens Film
üiber John Grierson, den Griinder der NFB, sein friihes dokumentarisches Werk und
seine Lebensanschauung, gewann das rote Band in der Kategorie Film und Fernsehen.
Andrý Lamy, der Filmbeauftragte der Bundesregierung und Prâsident der NFB, so-

wie Frau Roma Franko, NFB-Vizeprâsidentin, nahmen die Auszeichnungen auf der
glanzvollen Siegerehrung in New York in Empfang.

Sonstige Erfolge

Die Preise bei den Ainerikanischen Filmfestspielen reihten sich den Erfolgen
der NFB in Cannes an, wo sie mit dem. Film "J.A.Martin, photographe" (J.A.Martin,
Photograph) zwei Preise gewonnen hatte. Monique Mercure, die lauptdarstellerin
dieses Films, war Mitgewinnerin des Preises für die beste Schauspielerin, wâhrend
der Film selbst den Internationalen Ôkumenischen Preis mit einer Schweizer Pro-
duktion teilte.

Die in New York preisgekr5nten Filme der NFB haben schon in Kanada und im Aus-
land viele Auszeichnungen bekommen. "The Street" gewann den ersten Preis auf dem
Internationalen Zeichenfilmfestival, einen kanadischen Filmpreis, eine Oscar-No-
minierung und weitere Preise in Chicago und San Francisco bei den dortigen Festi-
vals.

"Volcano" bekam 6 Etrogs bei den Kanadisehen Filmpreisen und war des GlanzstüLck
auf der Filmex in Los Angeles und den Londoner Filmfestspielen. Die Kanadisehen
Filmpreise werden in den einzelnen Sparten des Films - Buch, Ton, Regie usw. -

vergeben. Der Name Etrog stammt von dem Designer des Preises.

"Los Canadienses", ein Film über die Kanadier des Mackenzie-Papineau-Bataillons
im Spanischen Bürgerkrieg, errang den Robert-Flaherty-Preis der Britischen Film-
Akademie und einen hohen Preis bei den Mannheimer Festspielen. "Bargain Basement",
errang einen Preis in Mannheim sowie einige Etrogs bei den kanadisehen Filmprei-
s en.
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Kanadisçh-indianischer Totempfahl fUr Lahr

Der Dank der Kanadier fUr die herziiche und gastfreundiiche Aufnahme, welche
die Stadt Lahr im Schwarzwaid und ihre Büirger den kanadischen Soidaten in den

ietzten zehn Jahren zuteil werden iiel3en, fand

è7 seinen Ausdruck in einem ungewbhniichen Geschenk:

Ein 100 Jahre aiter$9,70 m hoher, echter indiani-k scher Totempfahl. Die offizielie Ubergabe erfoig-
te bei einer Feier im Park arn i. Juli, dem kana-
dischen Staatsfeiertag, durch Admirai Robert H.
Falls, der im September kanadischer Generaistabs-
chef wird.

Es war im Jahre 1967, ais zum ersten Mal kanadi-
sche Truppen und ihre Familien nach Lahr einzogen.
Sie gehbrten den Nato-Streitkrâften in Europa an -

der Ersten Gruppe der (damaligen) K5nigiich Kana-
dischen Luftwaffe - und kamen aus dem f rUheren
Stationierungsort Marviiie in Frankreich. 1970
gab es Verâinderungen in der kanadischen Nato-Be-
teiiigung; Lahr wurde zum Hauptquartier der kana-
dischen Streitkrâfte in Europa ernannt, und die
Vierte Kanadisehe Mechanisierte Brigade sowie die
Erste Kanadische Luftwaffengruppe sind nun dort
stationiert.
Der Totempfahi wiegtetwa 1400 kg; er ist aus

einem einzigen roten Zedernbaum aus dem Tai des
Admirai Robe-rt Ff. Falls Jordan-Flusses n5rdlich. von Victoria in Britisch-
bei der Uberreichung des Kolumbien geschnitzt; nur die Flilgel des Donner-
Totempfahis an Dr. Philipp vogeis, des Symbois von Kraft und Stâirke, und die
BriJcker, den Oberbiirqer- in einer Geste des Wiiikoinmens ausgebreiteten Ar-
meister von Lahr. me der Gestalt, die Frieden und Wohiwoiien aus-

drilcken soul, sind aus zusâitzlichen Hoizstiicken
gefertigt. Zwei weitere indianische Legendengestaiten erscheînen auf dem Pfahi -

eine zweikL3pfige Schiange, die Gliick und Wohistand bedeutet, und ein Rabe, das
Symboi ein'es der Sch5pfer der Menschen und des Lichtes.

Briefmarken halten Jahresgedenktage fest

Zur Erinnerung an die finfundzwanzigjihrige Wiederkehr der Ernennung des er-
sten in Kanada geborenen Generaigouverneurs und an die zehniâhrige Wiederkehr
der Griindung des Ordens von Kanada wurden zum 30. Juni zwei neue i2-Cent-Brief-
marken herausgegeben, die Anthony Hobbs aus Montreai gezeichnet bat. Die Zeich-
nung auf der Briefmarke des Generaigouverneurs ist eine graphische Wiedergabe

der 0 Krn ruddes of n au drtndrt e Generigve res mbit e ae e

vier kanadischen Generaigouverneure. Die andere Briefmarke ist eine photographische
Wiedergabe der Plakette des h5chsten Ranges des Ordens von Kanada,des Companion.

5
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(SchiuB von Seite 2)

Grundsýtze der Amtssprachenpolitik der Bundesregierung

"Eine nationale Ubereinkunift", der Bericht der Bundesregierung üJber die bel-
den Amtssprachen, wurde ama 21. Juni dem Parlament vorgelegt. Er enthâlt die
fol genden Grundsàtze, von denen die Bundesregierung hoff t, daI3 sie "von allen
Kanadiern u.nd von den Provinzregierungen ais jene Aussage angenomnen werden,
welche die grundiegende sprachliche Zweiheit Kanadas innerhalb seiner kultu-
rellen Vielseitigkeit sicherstellt". Diese Grundsàtze besagen:

*Jeder Kanadier hat das Recht, privat jede beliebige Sprache zu sprechen.

*Engiisch und FranzZ3sisch sind Kanadas Aintssprachen und haben gieichwertigen
Status.

. Engiisch und Franz3sisch sind grundsâtziiche Ausdrucksfornen des kanadi-
sehen Erbes, und die 5ffentiichen Maï3nahmen des Bundes und der Provinzen soll-
ten sichersteiien, dag3 dieses sprachiiche Erbe erhaiten und gef8rdert wird.
Insbesondere soilen amtssprachige Minderheiten in Kanada von den Beharden
unterstiitzt und erxnutigt werden, ihreSprache zu erhaiten und zu bewahren.

. Vorbehaitiich von Unistânden, die eine VerzLbgerung der Anwendung notwendig
machen, haben die Kanadier das Recht, ihre Kinder in der Amtssprache ihrer
Wahl unterrichten zu lassen, und die notwendigen Vorkehrungen hierfiir
soilten iberaii dort getroffen werden, wo die Bevbikerungszahien es rechtfer-
tigen. Vom persLSniichen und vom nationaien Standpunkt aus gesehen, ist es ein
erstrebenswertes Ziel, daiS sich iernwiiiige Kanadier eine gute Kenntnis beider
Aintssprachen aneignen solien. So kbnnen die Angehbrigen beider Sprachgruppen
miteinander mns Gesprâch kommen, ihre Lebensweise gegenseitig kennen und
schâtzen lernen, und ais nattirliche Bindegiieder zwischen ihren beiden Sprach-
gemeinschaften wirken.

. Aile Kanadier soilten die l45giichkeit haben, mit den Dienststeiien der Bun-
desregierung in der von ihnen gewâhlten Amtssprache zu verkehren und von ihnen
Dienste zu erhaiten. liberail, wo genügend Nachfrage daffir besteht, soilten
entsprechende Einrichtungen gesehaffen werden.

. Vorbehaitiich des obenerwâhnten Grundsatzes soilten Kanadier der beiden Amts-
sprachengruppen gieichwertige M8giichkeiten fiir eine Ansteiiung und eine Kar-
riere bei den Bundesdienststeiien des Landes f inden, und sie soilten ihre Ar-
beit in der von ihnen gewiinschten Amtssprache ausfflhren k53nnen.

auf franz5sische Schuien zu schicken, wfirde zu dem Paradox fflhren, daiS f ranz5-
sischsprachige Eitern in Quebec weniger Wahifreiheit haben ais engiischsprachige
El tern.

"Es ist mit der Einheit Kanadas unvereinbar, dLZ Kanadier, die von einer Pro-
vinz in die andere ziehen, nicht in der Lage sein soilten, ihre Kinder auf Schu-
len zu schicken, wo sie in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden. Die Bundes-
regierung giaubt, da£S flir Quebecer, die in eine andere Provinz ziehen, dort die
notwendigen Einrichtungen gesehaffen werden mfissen, wenn sie noch nicht bestehen,
und daiS ffir Kanadier, die von anderen Provinzen nach Quebec ziehendie gleichen
M3giichkeiten weiterhin erhlaten bleiben müBiten. In beiden Fâllen wird es beson-
dere Umstânde geben, die dies nicht m83glich machen. Aber der Grundsatz bieibt da-
von unberiihrt.
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Eingliederung der Einwanderer

Wenn die Provinz Quebec eine vorherrsehend franzbsischsprachige Provinz bleibt,
wie es nach Ansicht der Bundesregierung sein sollte, ist mit Se1bstverstândlich-
keit zu erwarten, dags Einwanderer aus anderen Lândern nach Quebec sich in die
franz8sische Sprachgemeinschaft eingliedern. Desungeachtet ist es durchaus vor-
zuziehen, daI3 die Einwanderer zur franzb5sischen Schulerziehung nicht gezwungen
werden, sondern sie aus anderen Gründen wâih1en. Dasselbe gilt im umgekehrten Sin-
ne ftir Einwanderer in englischsprachige Provinzen.

Ein Aufschub ist vielleicht notwendig

Die Bundesregierung erkennt an, da2 wâihrend der Diskussion üiber diese schwie-
rigen Fragen, und wâhrend die Kanadier sich ernsthaft bemfihen, Schul- oder son-
stige Einrichtungen zu schaffen oder zu verbessern, die gleiches Recht und glei-
che Wtirde fi.r die englischsprachige und die franzL$sischsprachige Volksgruppe die-
ses Landes sichern, gewisse Umstânde einen Aufschub der Anwendung dieser wichti-
gen Grundsâtze notwendig machen k5nnen.
"rI diesem Zusammenhaig sollte marn zugebei, dag die schulischei Rechte der eng-

lischsprachigen Minderheit in Quebec besser gewahrt und verwirklicht sind und wa-
ren ais die Rechte franzbsischsprachiger Minderheiten vergleichbarer Bedeutung
in anderen kanadisehei Provinzen."

Auszug aus dem Gesetz Nr.'i "Charta der franzôsischen Sprache in Quebec"

Kapitel VIII des Gesetzes Nr. 1 der Quebecer Gesetzgebunq befaf3t sich mit
der Unterrichtssprache:

"51. Der Unterricht im Kindergarten sowie in der Grund- und Oberàchule soll
auf Franz35sisch gegeben werden, auger ini den in diesem Kapitel erwâhnten Aus-
nahmefâ11en.

"Diese Regelung bezieht sich auf die riach dem Schulgesetz (revidierte Aus-
gabe 1964, Kapitel 235) gefiihrten Sehulen und auf Schuibetriebe, die nach dem
Privatschulengesetz (1968 Kapitel 67) gefiihrt werden, ais 3ffentlich wichtig
anerkannt oder in bezug auf Zuschiisse entsprechend dem zuletzt erwâhnten Ge-
setz anerkannt sind.

"t52. TI Abweichung von Paragraph 51 kbnnen folgende Kinder auf Antrag von
Vater und Mutter auf Englisch uriterrichtet werden:
a) Kinder, deren Vater oder Mutter in einer Grundschule in Quebec auf Eng-

lisch unterrichtet wurde,
b) Kinder, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in Quebec wohnen und
i) schon heute im Kindergarten, in der Grundschule oder Oberschule in Que-

bec auf Englisch unterrichtet werden, wobei ihr Recht auch ftir die jiingeren
Brilder und Schwestern gilt;

ii) deren Vater oder Mutter an dem betreffenden Datun in Quebec wohnte und
in der Grundschule aijf Englisch unterrichtet wurde.

"Wo ein Kind unter der Vormundschaft nur eines Elterriteils steht, muL2 der in
diesem Absehnitt vorgesehene Antrag von diesem Elterriteil gestelit werden.

"53. Ein Schulbetrieb, der bisher noch nicht Unterricht auf Englisch gegeben
hat, braucht ihn nicht einzufiihrei, und soiT ihn ohne ausdrückliche vorherige
Ermâchtigung durch den Erziehungsminister nîcht einfùhren; eine soiche Ermâch-
tigung wird erteilt, wenn der Minister der Meiriung ist, dag3 sie durch die Zahi
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jener Sehijier im Zustândigkeitsbereich des Schulbetriebs berechtigt ist, die
nach Paragraph 52 fiir Unterricht auf Englisch in Frage kommen.
"54. Der Erziehungsininister kann eine Person semner Wahl dazu bestimmen, zu
prüfen und zu entscheiden, ob eine Qualifikation der Kinder zum Unterricht auf
Englisch vorliegt.

Das Recht der Kinder auf Unterricht in englis cher Sprache nach Paragraph 52
Absatz b mu£ bis zum 31. Dezember 1977 festgestellt werden.
"55. Die Regierung kann durch Verordnung
a) vorschreiben, welches Verfahren angewendet wird, wenn die Eltern sich

auf Paragraph 52 berufen, ebenso, welches Beweismaterial sie zur Belegung ih-
res Antrages beibringen müssen;
b) eine Berufung gegen Entscheidungen der Schulbetriebe und Personen vor-

sehen, die vom Minister mit der Erledigung von Antrâgen gemâi3 Paragraph 52
betraut sind.

"Die hier vorgesehene Berufung îst an einen BerufungsausschuB zu richten,
der ftir diesen Zweck vom Minister gebildet wird. Die Entscheidung des Beru-
fungsausschusses ist endgiîltig.

"56. Die von dem Minister gemâi3 Paragraph 54 bestimmten Personen k5nnen das
Recht der Kinder auf Elementarunterricht in Englisch selbst dann prüfen, wenn
diese Kinder schon jetzt ihren Unterricht auf Franzi3sisch bekommen oder bekom-
men sollen.

Kinder, deren Recht auf englischen Unterricht im Einklang mit dem vorherge-
henden Paragraphen bestâtigt worden ist, gelten ais im Sinne von Paragraph 52
auf Englîsch unterrichtet.

"57. Das Abgangszeugnis einer Oberschule darf keinem Sehiller ausgehândigt
werden, der die im Lehrplan des Erziehungsministeriums vorgeschriebenen münd-
lichen und schriftlichen Franz8sischkenntnisse nicht besitzt.

"58. Dieses Kapitel gilt nicht fiir Personen, die im Sinne von entsprechen-
den Regierungserlassen nur auf der Durchreise durch Quebec sind oder sich nur
kurze Zeit in Quebec aufhalten.

"59. Aufgrund von Sonderbestimmungen im Schulgesetz, die sich auf Indianer
und Eskimos beziehen, k8nnen diese, wenn sie wollen, Unterricht in ihrer eige-
nen Sprýache erhalten. Soilten sie dies nicht wtinschen, dann gilt dieses Kapi-
tel auch für sie.
Reservatbewohner unterliegen diesem Gesetz nicht.
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